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Nr. 253/2019 vom 01.03.2019 
 
Bekanntmachung gemäß § 5 des Gesetzes über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung (UVPG)  
 
Die Firma RAG Montan Immobilien GmbH, Im Welterbe 1 - 8, 45141 Essen 
hat die Errichtung und den Betrieb von zwei Windenergieanlagen vom Typ 
Nordex N 149/4.0- 4.5, Nabenhöhe 164 m, Rotordurchmesser 149 m, Ge-
samthöhe 238,5 m, Nennleistung 4500 kW in 45721 Haltern am See, Ge-
markung Haltern, Flur: 81, Flurstücke: 22 und 75 beantragt.  
 
Gemäß der 4. Verordnung zur Durchführung des Bundes- Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen) und 
den Bestimmungen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) 
bedarf das beantragte Vorhaben einer Genehmigung nach diesen Vor-
schriften. 
 
Für dieses Neuvorhaben ist im Rahmen eines Genehmigungsverfahrens 
nach BImSchG eine allgemeine Vorprüfung nach § 7 Abs. 1 UVPG vorzu-
nehmen. Dabei handelt es sich um eine überschlägige Prüfung unter Be-
rücksichtigung der Kriterien der Anlage 3 des UVPG, bei der festgestellt 
werden soll, ob das Vorhaben erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen 
haben kann die für die Genehmigung des Vorhabens zu berücksichtigen 
sind und deshalb eine UVP-Pflicht besteht. 
 
Die Bewertung im Rahmen dieser allgemeine Vorprüfung anhand der vor-
gelegten Antragsunterlagen, eigener Ermittlungen und der für die Ent-
scheidung maßgeblichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften ergab, dass 
das geplante Vorhaben keine erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die 
Umwelt haben kann. 
 
Diese Bewertung stützt sich insbesondere auf folgende Aspekte: 
 
Zur Beurteilung der Auswirkungen durch Lärm, Schattenwurf und optisch 
bedrängende Wirkungen wurden Fachgutachten erarbeitet. Dabei wurden 
auch die bestehenden sowie die bereits beantragten WEA im Einwirkungs-
bereich berücksichtigt. Danach sind unter Berücksichtigung der zeitweisen 
Abschaltung zusätzliche erhebliche nachteilige oder andere erhebliche 
nachteilige Umweltauswirkungen nicht zu erwarten. Stoffliche Emissionen 
in Luft, Wasser und Boden sind nicht zu erwarten. Wärmemissionen sind 
ebenfalls auszuschließen. 
 
Für die Errichtung der WEA sowie der Kranstellfläche werden ausschließ-
lich forstwirtschaftlich genutzte Flächen beansprucht. Dabei handelt es sich 
überwiegend um Nadelwaldbestände. Die Inanspruchnahme / Versiege-
lung durch die geplante Anlage ist relativ gering, sie wird auf das unbedingt  
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erforderliche Maß beschränkt. Die unvermeidbaren Eingriffe werden durch entsprechende 
Maßnahmen kompensiert.  
 
 
Weder durch den Bau der Windenergieanlage noch durch die Errichtung der Nebenanla-
gen werden erhebliche Beeinträchtigungen des Grundwasserhaushaltes hervorgerufen. 
Oberflächengewässer werden nicht beeinträchtigt. 
 
Die Beschreibung der Auswirkungen auf Vögel und Fledermäuse beruht auf den Erkennt-
nissen des Artenschutzgutachtens und des Landschaftspflegerischen Begleitplans. Zu-
sammenfassend ist festzustellen, dass die zu erwartenden Konflikte durch die geplanten 
WEA durch geeignete Maßnahmen vermieden bzw. kompensiert werden können. 
 
Der Schutzzweck des Landschaftsschutzgebietes wird durch das Vorhaben nicht erheb-
lich nachhaltig beeinträchtigt. Für Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes ist eine Er-
satzgeldzahlung zu leisten. 
 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass unter Einbeziehung der im Rahmen der Fach-
gutachten festgelegten Maßnahmen keine zusätzlichen oder anderen nachteiligen Um-
weltauswirkungen zu erwarten sind. 
 
Eine Umweltverträglichkeitsprüfung ist daher nicht erforderlich.  
 
Diese Feststellung ist nicht selbstständig anfechtbar. 
 
Die gemäß § 5 Abs. 2 Satz 1 UVPG erforderliche Information der Öffentlichkeit erfolgt mit 
dieser Bekanntmachung. 
 
 
Vorstehendes wird hiermit bekannt gemacht. 
 
 
 
Recklinghausen, 25.02.2019 
 
 
Kreis Recklinghausen 
Der Landrat 
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